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Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 
 
  

Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail 

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) so-
wie der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (SächsCoronaSchVO) vom 26. Januar 2021 
hier:  
 

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die  
Anordnung von Schutzmaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 

 
Auf Grundlage des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie mit § 28a Absatz 1, Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 
Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I. S. 2397) geändert, § 28 Absatz 
1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a Absatz 
1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I. S. 
2397) eingefügt worden ist, sowie in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staats-
regierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Rege-
lung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und an-
dere Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), der durch die Verordnung vom 13. 
März 2020 (SächsGVBl. S. 82) geändert worden ist, sowie in Verbindung mit §§ 2d, 8 der Verordnung des Säch-
sischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 und COVID-19 vom 26. Januar 2021 erlässt die Landeshauptstadt Dresden als örtlich zuständiges 
Gesundheitsamt folgende  
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 
I. In Ergänzung zur SächsCoronaSchVO sowie den dazu ergangenen Allgemeinverfügungen wird angeordnet: 

a. Der Alkoholkonsum ist im öffentlichen Raum sowie im privaten, aber durch jedermann zugänglichen 
Raum – wie insbesondere auf privatem Grund liegende Zugänge zu Einkaufszentren oder anderen 
Einrichtungen – untersagt. Die Untersagung gilt in den als verbindliche Anlagen 1 bis 4 zu dieser All-
gemeinverfügung ausgewiesenen Bereichen.  

b. Die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken ist im gesamten Stadtgebiet nur in mitnahmefähigen und 
verschlossenen Behältnissen erlaubt. 

c. Die Abgabe von alkoholischen Heißgetränken ist im gesamten Stadtgebiet untersagt. 
 

II. Verschärfende Anordnungen des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt Dresden im Zusammenhang 
mit der Eindämmung der Corona-Pandemie bleiben unberührt. Sofern der Freistaat Sachsen weiterge-
hende Regelungen erlässt, gehen diese der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die 
Anordnung von Schutzmaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie vor. 
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III. Die Allgemeinverfügung tritt am 28. Januar 2021, um 0.00 Uhr, in Kraft und hängt öffentlich an der An-
schlagtafel im Eingangsbereich des Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 01067 Dresden aus. Sie gilt bis auf Wi-
derruf. 

 
 

Gründe: 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 schreitet weiter voran. Wenngleich sich die Neuinfektionsrate aktuell 
vermindert hat und sich ein leicht positiver Trend abzeichnet, sind Schutzmaßnahmen weiterhin erforderlich, 
um den erfolgreich begonnenen Weg fortzusetzen. Dies ist insbesondere deshalb angezeigt, weil eine Impfung 
oder spezifische Therapie gegen COVID-19 noch immer nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung 
stehen. Durch Schutzmaßnahmen wird erwartet, dass sich die maßgeblichen Werte der Neuinfektionsrate wei-
ter stabilisieren und sich die Ausbreitung des Virus merklich verlangsamt. Die angeordneten Schutzmaßnahmen 
werden daher einer ständigen Überprüfung unterzogen und aufgehoben, soweit es das Infektionsgeschehen 
zulässt. Wirken die ergriffenen Schutzmaßnahmen nicht, bleiben weitergehende Anordnungen jedoch vorbe-
halten. Nur durch die konsequente Beachtung der Schutzmaßnahmen erscheint die weiterhin notwendige Ver-
langsamung des Infektionsgeschehens erreichbar. 
 
Zuständigkeit und Rechtsgrundlage: 

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden ist gemäß § 8 SächsCoronaSchVO sowie § 28 IfSG in Verbin-
dung mit § 54 sowie § 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe (IfSGZuVO) 
sachlich zuständig. Es ist weiterhin gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) auch örtlich zuständig für den Erlass dieser Allgemeinverfügung. 
 
Die o. g. Anordnungen finden ihre Rechtsgrundlage in § 28 Abs. 1 IfSG. Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, trifft die zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 IfSG die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 IfSG sowie den §§ 29 bis 31 genannten, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann 
insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedin-
gungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedin-
gungen zu betreten. Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 die zuständige 
Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Bade-
anstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Die Anordnung der 
Schutzmaßnahmen dient der Verhinderung der ungehinderten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2, einem Krankheitserreger im Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG. Weiterhin ist die Landeshauptstadt Dresden nach 
§ 2d der SächsCoronaSchVO verpflichtet, entsprechende Bereiche mit zu untersagendem Alkoholkonsum zu de-
finieren. 
 
Die getroffenen Maßnahmen müssen sich stets am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz messen lassen. Sie müssen 
geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das Ziel der Allgemeinverfügung, nämlich die weitere Verlang-
samung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, zu erreichen. Dabei ist die Gesundheit des 
Menschen als schützenswertes Gut von verfassungsmäßigem Rang in besonderer Weise zu würdigen. Um diesen 
Schutz zu gewährleisten, sind Infektionsketten zu vermeiden und Übertragungswege so zu minimieren, dass die 
Gesundheit den ihr zugedachten besonderen Schutz erfährt. Die angeordneten Maßnahmen dienen insgesamt 
genau diesem Schutzzweck und sind verhältnismäßig. Insbesondere sind sie die aktuell mildesten Maßnahmen 
zu Vermeidung einer ungehinderten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Im Übrigen wird auf die nachfol-
genden Detailausführungen verwiesen: 
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zu Abschnitt I: 
 
Es wird auf die Ermessenserwägungen des Freistaates Sachsen bei Erlass der SächsCoronaSchVO vom 26. Januar 
2021 verwiesen, die dieser Allgemeinverfügung gleichsam zugrunde liegen. Die Erwägungen des Verordnungs-
gebers und damit auch der Landeshauptstadt Dresden können eingesehen werden im Sächsischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt. Ergänzend ist dazu auszuführen: 
 
Insbesondere erfolgen die Konsum- und Abgabebeschränkungen für Alkoholika auf Grundlage von §§ 2d, 8 Abs. 
1 der SächsCoronaSchVO vom 26. Januar 2021. Danach können bzw. haben die zuständigen kommunalen Be-
hörden abhängig von der aktuellen regionalen Infektionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen, die der Ein-
dämmung des Infektionsgeschehens dienen. Weiterhin sind die Kommunen verpflichtet, Bereiche zu definieren, 
in denen der Alkoholkonsum untersagt wird. 
 
Bereits geringe Mengen Alkohol können dazu führen, dass die hemmenden und kontrollierenden Funktionen 
des Gehirns gemindert werden und die allgemeine Wahrnehmung sowie das Verhalten des Konsumenten sich 
leicht bis stark verändern. Weniger umsichtiges oder unvorsichtiges Verhalten können die Folge sein. Das beein-
trächtigte Verhalten kann dazu führen, dass die Einhaltung der Infektionsschutzregeln erschwert und die Aus-
breitung der Pandemie begünstigt wird.  
 
Bei den in Anlagen 1 bis 4 ausgewiesenen Bereichen handelt es sich um die nach den vorliegenden Erfahrungen 
im Zusammenhang mit Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit bestehenden Schwerpunktbereiche im Stadtgebiet. 
Die Anlagen 1 bis 3 umfassen den deutlich am meisten durch Menschen frequentierten Innenstadtkernbereich 
mit den Hauptpersonenströmen beginnend an der Nordseite das Hauptbahnhofes bis zum Albertplatz. Anlage 
4 umfasst die zum großen Teil stark verdichteten Gebiete der Äußeren Neustadt, welche durch eine Kneipen- 
und Partyszene gekennzeichnet ist und demnach im Hinblick auf Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit im Dresd-
ner Stadtgebiet eine besondere Bedeutung zukommt. 
 
Insbesondere in den als Anlagen 1 bis 4 ausgewiesenen Bereichen steht zu erwarten, dass durch die erfolgte 
Schließung von gastronomischen Einrichtungen sowie Schank- und Speisewirtschaften Verdrängungseffekte auf 
Plätze und Straßen einsetzen. Umfasst sind auch private Flächen, die aber gleichsam durch jedermann begehbar 
sind, wie beispielsweise Zuwegungen zu Einkaufszentren oder ähnlichen Einrichtungen. Bei bestehendem Alko-
holkonsum sowie dem es begünstigenden Verkauf von Alkohol steht zu erwarten, dass die vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen, wie Mindestabstand und Maskenpflicht, negiert werden.  
 
Daher ist hier gegenzusteuern, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Im Gegensatz zu ländlich geprägten 
Strukturen gibt es im Stadtgeschehen eine Vielzahl von gut zu erreichenden Verkaufsangeboten von Alkohol. 
Die Abgabe lediglich in mitnahmefähigen und verschlossenen Behältnissen dient dazu, die Verlagerung des 
durch die Restaurant-, Club- und Diskothekenschließung unterbundenen Partyverhaltens auf andere Schau-
plätze zu verhindern. Außerdem werden somit Menschenansammlungen und Gruppenbildungen vor Verkaufs-
stellen vermieden. Die Maßnahmen des Konsumverbots und der Abgabebeschränkung greifen damit ineinan-
der, um einen insgesamt erhöhten Infektionsschutz durch Minimierung der enthemmenden Wirkung von Alko-
hol im öffentlichen Raum zu erreichen. 
 
Die Verfügung eines Abgabeverbotes für alkoholische Heißgetränke im gesamten Stadtgebiet und nicht nur in 
den ausgewiesenen Innenstadtlagen nach den Anlagen 1 bis 4 folgt dem oben erwähnten Ansatz, wonach die 
Wirkung von Alkohol als enthemmend zu bezeichnen ist und dadurch die Gefahr besteht, die geltenden Hygie-
nestandards und insbesondere das Gebot zum Einhalten des Mindestabstandes sowie die verfügten Ausgangs-
beschränkungen zu konterkarieren und dadurch das Infektionsgeschehen nicht weiter abzubremsen. Gerade in 
der kälteren Jahreszeit, in der Zusammenkünfte im öffentlichen Raum zum gemeinsamen Genuss von alkoholi-
schen Heißgetränken zu erwarten ist, bedarf es weitergehender Maßnahmen. Auch sollen Verdrängungseffekte 
aus den Innenstadtlagen heraus unterbunden werden, weshalb ein stadtweites Verbot unabhängig von der Ta-
geszeit geeignet, erforderlich und angemessen ist, um die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen konsequent 
umzusetzen und Anreize für deren Vernachlässigung zu unterbinden. Gleiches gilt für die stadtweite Anordnung 
der Abgabe von sonstigen Alkoholika nur in mitnahmefähigen und verschlossenen Behältnissen. 
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Die ergriffenen Maßnahmen sind in Abwägung der Rechtsgüter der Freiheit des Einzelnen und der Gesundheit 
geeignet, erforderlich und angemessen, um den Schutzzweck der SächsCoronaSchVO, nämlich die Verlangsa-
mung des Infektionsgeschehens zum Gesundheitsschutz des Einzelnen zu erfüllen. Die Freiheit des Einzelnen 
muss im beschriebenen Umfang hinter dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung zurücktreten. 
 
Im Übrigen: 
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Regelungsanordnungen im Tenor dieser Allgemeinverfügung ha-
ben kraft Gesetzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Es besteht die sofortige 
Vollziehung. 
Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 4 der Satzung der Landeshauptstadt Dres-
den über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe vom 16. Juli 1998 (Be-
kanntmachungssatzung). Eine Bekanntmachung im Dresdner Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine wei-
tere Verzögerung der Anordnungen ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht vertretbar. Die öffentliche 
Bekanntmachung wird durch verschiedene Medien parallel zum förmlichen Aushang über die Pressearbeit der 
Landeshauptstadt Dresden begleitet. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 
3 VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der Sachlage untunlich 
ist. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG gilt die Allgemeinverfügung am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Allgemeinverfügung kann auf der Homepage der Landeshauptstadt Dresden unter 
www.dresden.de/corona abgerufen und eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
 
Hinweis: 
 
Eine vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen eine Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 
IfSG, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1 IfSG, kann gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
mit einem Bußgeld von bis zu 25 000,00 Euro geahndet werden. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer der Anordnung vorsätzlich zuwiderhandelt und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 IfSG genannte Krankheit oder einen in § 7 IfSG genannten Krankheitserreger verbreitet. 
 
 
Dresden, 27. Januar 2021 
 
 
 
            (Siegel) 
 
Dirk Hilbert 
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